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Liebe Seifhennersdorfer Bürgerinnen und Bürger!
Zu folgender öffentlichen Sitzung sind Sie recht herzlich
eingeladen:
Stadtrat      Donnerstag, 19. Mai 2011 19.00 Uhr
Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte eine Woche vor dem
Sitzungstermin den öffentlichen Bekanntmachungstafeln der
Stadt Seifhennersdorf.

Bericht Bgm Stadtrat 21.04.2011
Ab heute (21.04.2011) ist Seifhennersdorf endlich wieder mit
dem Zug erreichbar. Der Schienenersatzverkehr ist beendet,
nun verkehren die grün-weißen „trilex“-Züge (Vogtlandbahn)
regelmäßig entsprechend dem Fahrplan zwischen Seifhenners-
dorf-Zittau-Liberec. Dem leidigen Thema „Behelfsbahnsteig“
kann man auch leicht sarkastisch eine positive Seite abgewin-
nen: Seifhennersdorf verfügt in seiner Eisenbahngeschichte seit
1874 erstmals über zwei Bahnhöfe. Bleibt nur zu hoffen, dass
die Zeit des Provisoriums begrenzt ist und „der Bahnhof“ bald
wieder als solcher genutzt werden kann.
Am 20. März lockte der Leinewebertag mit Karaseks Naturmarkt
wieder zahlreiche Gäste aus Nah und Fern nach Seifhenners-
dorf. Diese traditionelle Veranstaltung erfreut sich wachsender
Beliebtheit. Veranstalter und Mitwirkende freuen sich berechtigt
über die durchweg positive Resonanz. Der kleine Wermutstrop-
fen in Form umständlicher Zufahrtsmöglichkeiten wegen Stra-
ßensperrungen fiel nur untergeordnet ins Gewicht. 
Das Kultusministerium kündigte mit Anhörungsschreiben vom
12.04.2011 einen erneuten Mitwirkungsentzug für die Mittel-
schule an und forderte die Stadt Seifhennersdorf auf, dies-
bezüglich bis 29.04.2011 Stellung zu nehmen.
Mit derzeit 34 Anmeldungen für die neuen 5. Klassen und we-
sentlich günstigeren Rahmenbedingungen als im vergangenen
Jahr sind wir durchweg optimistisch die Genehmigung für die
Einschulung im kommenden Schuljahr zu erhalten. Die Tatsa-
che, dass sich weitere Schüler an unserer Mittelschule anmelden
wollen, dies jedoch rechtswidrig verhindert wird ist schockie-
rend. Der Schulleiter wurde von der vorgesetzten Schulbehörde
angewiesen, keine weiteren Anmeldungen entgegen zu neh-
men! Dieser skandalöse Vorgang zeigt deutlich, dass die Schule
mit allen, auch unzulässigen Mitteln bekämpft wird. Die Stadt
Seifhennersdorf als Schulträger wird entsprechende rechtliche
Schritte einleiten.
Am 19.04.2011 fand im Rathaus die Eröffnung der Ausstellung
„Niederschlagung des Prager Frühlings“ statt. Herr Andreas
Schönfelde, Leiter der Umweltbibliothek Großhennersdorf, er-
läuterte Inhalt und Aufbau der Ausstellung. Für die anwesenden
Gäste war die politische Brisanz der Ereignisse vor über 40 Jah-
ren nahezu körperlich spürbar, als Stadtrat Dr. Volker Truschka
seine Empfindungen als Betroffener äußerte. Ihm und allen an-
deren zu Unrecht inhaftierten und drangsalierten Opfern, die
Mut und Zivilcourage bewiesen haben gilt unsere Hochachtung.
Wir verurteilen und bedauern die damaligen Geschehnisse. 
Der Kreistag beschloss am 20.04.2011 den Kreishaushalt 2011
mit 29,5 % Kreisumlage, lehnte jedoch das Haushaltsicherungs-
konzept ab. Die umfangreichen Debatten, deutlichen Fakten
und eine teilweise chaotische Abstimmungsprozedur spiegel-
ten die dramatische Haushaltsituation des Landkreises Görlitz
wider. Nun sind Rechtsaufsicht und Landesregierung gefragt,
Wege aus dieser Situation aufzuzeigen.
Am 28. Mai startet das Wald- und Erlebnisbad „Silberteich“ in
die Badsaison 2011. Wir bereiten uns in diesem Jahr auf das
80. Jubiläum des Bades mit Höhepunkten und hoffentlich gün-
stigen Badewetter vor.
Zum unmittelbar bevorstehenden Familienspaß mit Karasek,
am 01. Mai im Querxenland lade ich Sie ebenso herzlich ein,
wie zu den vielfältigen Veranstaltungen in den nächsten Som-
mermonaten, die dem Veranstaltungskalender zu entnehmen
sind.

Einwohnerstand am 31.03.2011: 
HAW: 4090 NEW: 308 gesamt: 4398

Baubericht Stadtrat 21.04.2011
Gewässerunterhaltung
Die Gewässerberäumung im 1. Abschnitt des Leutersdorfer
Wassers ist nahezu abgeschlossen. Weitere Arbeiten sollen
erst nach Bewilligung von Fördermitteln zur Flutschadensbe-
seitigung ausgeführt werden.
Mit der Mandausanierung durch die Landestalsperrenverwal-
tung wurde inzwischen begonnen. Der Abschluss der Arbeiten
ist für Juni geplant.
Stützmauer und Brücke an der Leutersdorfer Straße 
Die Granitvormauerung ist fertiggestellt und die Stützmauer
betoniert worden. Gegenwärtig werden die Straßenborde ein-
gebaut und der grundhafte Straßenausbau weitergeführt.
Stützmauer An der Läuterau 
Die Umverlegung der Versorgungsleitungen ist abgeschlossen
und die Baustelle vorbereitet für die Aufstellung des Spezialge-
rätes für den Einbau der Trägerbohlwand als Verbau. Allerdings
erreichte uns am 15.04. die Nachricht, dass das Verbaugerät
aufgrund eines erheblichen Maschinenschadens nicht wie ge-
plant am Montag dem 18.04.2011 angeliefert werden kann.
Brachflächenrevitalisierung
Die Fläche am ehemaligen Vogelkonsum wird in den nächsten
Tagen noch fertig eingeebnet und durch Rasenansaat begrünt.
Damit ist die Revitalisierungsmaßnahme abgeschlossen. Die
abschließende Gestaltung der Freifläche soll zweckmäßiger-
weise nach der geplanten Verlegung des Schmutzwasserkana-
les im Grundstück erfolgen.
Auf den erneuerten Antrag zur Förderung des Abbruches des
Gebäudes Leutersdorfer Straße 2 (ehemal. Kretscham) gibt es
bisher seitens der Landesdirektion noch keine Reaktion.
Sonstige Straßenbauarbeiten
Die Reparatur des Regenwasserkanales an der Rosa-Luxem-
burg-Straße setzt sich immer weiter in Richtung Feuerwehrdepot
fort. Es ist vorgesehen, nach dem Neubau des zusammengebro-
chenen Sammelschachtes die Reparatur vorerst einzustellen,
sobald eine ausreichend feste Anschlussleitung vorgefunden
wird.

Beschlüsse der Stadtratssitzung 
vom 21.04.2011 

BV 37/2011
Der Stadtrat beschließt gemeinsam mit dem Verein Augen
auf e.V. Oberlausitz einen Zuwendungsantrag am Bundes-
programm „Zusammenhalt durch Teilhabe“ mit dem Titel Ge-
meinsam handeln – demokratische Kultur in Seifhennersdorf
stärken zu stellen.
Die Eigenmittel an den Gesamtkosten der 3-jährigen Maß-
nahme, in Höhe von 235.600,00 €, betragen 26.000,00 €.
Die integrierten Personalkosten für 1,0 VzÄ in der EG 9 sind
im Nachtragshaushalt 2011 und im Finanzplan / Stellenplan
bis 2013 aufzunehmen.
dafür: 11 + 1 dagegen: 0 Enthaltungen: 0
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BV 21/2011
Der Stadtrat beschließt die beiliegende Neufassung der Feuer-
wehrsatzung.
dafür: 11 + 1 dagegen: 0 Enthaltungen: 0
BV 28/2011
Der Stadtrat der Stadt Seifhennersdorf beschließt, bei Bewil-
ligung von Zuwendungen aus dem ILE-Programm die Frei-
flächenanlage im Bereich der Mittelschule mit einem Lei-
stungsumfang von ca. 192.000 EUR umzugestalten und das
Ingenieurbüro 

BAU PLANUNG RISCH
Ingenieurgesellschaft mbH
Neustadt 47
02763 Zittau

mit der Planung zu beauftragen.
Es ist ein Stufenvertrag zu vereinbaren, welcher vorsieht,
dass vor Bewilligung von Fördermitteln nur die Leistungspha-
sen 1 bis 4 zu erbringen sind. 
Die Eigenanteile in Höhe von ca. 92.000,00 EUR sind aus
dem Nachlass der Familie Kühnel zu finanzieren.
Die Beschlüsse 72/2009/S und 51/2010/S werden aufge-
hoben.
dafür: 8 + 1 dagegen: 2 Enthaltungen: 1
BV 29/2011
Der Hauptausschuss beschließt, das Ingenieurbüro 

BAU PLANUNG RISCH
Ingenieurgesellschaft mbH
Neustadt 47
02763 Zittau

mit der Planung des Ersatzneubaues der durch das Hoch-
wasser geschädigten Fußgängerbrücke über die Mandau im
Zuge der Schmidtgasse zu beauftragen.
Es ist ein Stufenvertrag zu vereinbaren, welcher vorsieht,
dass vor Bewilligung von Fördermitteln nur die Leistungspha-
sen 1 bis 3 zu erbringen sind. Das Gesamthonorar beträgt
voraussichtlich 16.653,80 EUR.
dafür: 11 + 1 dagegen: 0 Enthaltungen: 0
BV 30/2011
Der Hauptausschuss beschließt, das Ingenieurbüro 

BAU PLANUNG RISCH
Ingenieurgesellschaft mbH
Neustadt 47
02763 Zittau

mit der Planung des Ersatzneubaues der durch das Hochwas-
ser geschädigten Fußgängerbrücke über die Mandau im Be-
reich Rumburger Straße 63 zu beauftragen.
Es ist ein Stufenvertrag zu vereinbaren, welcher vorsieht,
dass vor Bewilligung von Fördermitteln nur die Leistungspha-
sen 1 bis 3 zu erbringen sind. Das Gesamthonorar beträgt
voraussichtlich 20.175,27 EUR.
dafür: 11 + 1 dagegen: 0 Enthaltungen: 0
BV 31/2011
Der Hauptausschuss beschließt, das 

Ingenieurbüro Miedek
Straße der Republik 97
02791 Oderwitz

mit der Planung des Ersatzneubaues der durch das Hoch-
wasser geschädigten Fußgängerbrücken über die Mandau im
Bereich des Großen Mühlweges zu beauftragen.
Es ist ein Stufenvertrag zu vereinbaren, welcher vorsieht,
dass vor Bewilligung von Fördermitteln nur die Leistungspha-
sen 1 bis 3 zu erbringen sind. Das Gesamthonorar beträgt
voraussichtlich ca. 25.000,00 EUR.
dafür: 11 + 1 dagegen: 0 Enthaltungen: 0
BV 32/2011
Der Stadtrat der Stadt Seifhennersdorf beschließt, der Um-
setzung des als Kopie beiliegenden Maßnahmeplanes zur
Beseitigung der Hochwasserschäden vom August 2010, der
mit Datum vom 23.03.2011 durch die Landesdirektion Dres-

den ausgereicht wurde, zuzustimmen. Die Maßnahmen sowie
die Eigenanteile jeder Einzelmaßnahme sind im jährlichen
Haushaltsplan und in der mittelfristigen Finanzplanung ein-
zustellen.
Die für die in 2011 geplanten Maßnahmen erforderlichen
Kosten in Höhe von 130.000,00 EUR sind im Haushaltsplan
2011 eingestellt.
Die Bürgermeisterin wird ermächtigt, die zur Beantragung von
Fördermitteln erforderlichen Planungsleistungen an Ingenieur-
büros zu vergeben.
dafür: 11 + 1 dagegen: 0 Enthaltungen: 0

BV 33/2011
Der Stadtrat der Stadt Seifhennersdorf stimmt dem Verkauf
des Flurstückes 1726/5 mit einer Größe von 38 m2 zu 15 €
pro/m2= 570,00 € Kaufpreis an Eheleute Susanne und Hans
Zöllner, wohnhaft in Seifhennersdorf, Rumburger Str. 33 zu.
dafür: 11 + 1 dagegen: 0 Enthaltungen: 0

BV 34/2011
Der Stadtrat stimmt dem in der Anlage beigefügten
Tauschvertrag zwischen der Grundstücksgemeinschaft Ha-
mann, Donath, Donath-Schlapp und der Stadt Seifhenners-
dorf zu.
dafür: 11 + 1 dagegen: 0 Enthaltungen: 0

BV 35/2011
Der Stadtrat der Stadt Seifhennersdorf ermächtigt den Haupt-
ausschuss zur Vergabe des Auftrages für den Deckenbau
auf dem Kronenweg in Seifhennersdorf an den Bieter mit
dem annehmbarsten Angebot.
dafür: 11 + 1 dagegen: 0 Enthaltungen: 0

BV 35/2011
Der Stadtrat der Stadt Seifhennersdorf beschließt, den 1.
Nachtrag der Fa. H. Neitsch Nachf. GmbH für den Ersatz-
neubau der Stützmauer An der Läuterau 1. BA in Höhe von
7.188,46 EUR für die Herstellung eines Trinkwasserproviso-
riums anzuerkennen.
dafür: 11 + 1 dagegen: 0 Enthaltungen: 0

BV 45/2010
Der Stadtrat beschließt, dass das Verfahren zur Einziehung
der auf dem Flurstück 753 der Gemarkung Seifhennersdorf
liegenden Teilfläche des Oppeltweges eingeleitet wird.
dafür: 0 dagegen: 11 + 1 Enthaltungen: 0

Feuerwehrsatzung
der Stadt Seifhennersdorf

Auf Grund von § 4 Abs. 2 Satz 1 der Gemeindeordnung für
den Freistaat Sachen (SächsGemO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 18.März 2003 (SächsGVBl. S.55,
159) und §15 Abs. 4 des Sächsischen Gesetzes über den
Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
(SächsBRKG) vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S 245, 647),
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 09. September
2005 (SächsGVBL, S.266, 267), hat der Stadtrat der Stadt
Seifhennersdorf am 21.04.2011 nachfolgende Satzung
beschlossen:

§ 1
Name und Gliederung der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Freiwillige Feuerwehr Seifhennersdorf, in dieser Sat-
zung Feuerwehr genannt, ist eine gemeinnützige, der
Nächstenhilfe dienende Einrichtung der Stadt Seifhen-
nersdorf ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

(2) Die Feuerwehr besteht aus
a) der aktiven Abteilung
b) der Alters- und Ehrenabteilung
c) der Jugendabteilung
d) der Abteilung für vorbeugenden Brandschutz
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§ 2
Aufgaben und Pflichten der Feuerwehr

(1) Die Feuerwehr hat die Pflichten
a) Menschen, Tiere und Sachwerte vor Bränden zu schüt-

zen
b) Technische Hilfe bei der Bekämpfung von Katastro-

phen, im Rahmen des Rettungsdienstes und der Be-
seitigung von Umweltgefahren zu leisten

c) nach Maßgabe der §§ 22 und 23 SächsBRKG Brand-
sicherheitswachen durchzuführen.

(2) Der Bürgermeister oder sein Beauftragter kann die Feuer-
wehr zu Hilfeleistungen bei der Bewältigung besonderer
Notlagen heranziehen.

(3) Weitere Aufgaben der Feuerwehr sind
a) die aktive Unterstützung der Verbandsarbeit
b) die Förderung des Feuerwehrkampfsportes
c) die Zusammenarbeit mit den Partnerfeuerwehren
d) bei Brandverhütungsschauen mitzuwirken
e) Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerberatung

§ 3
Aufnahme in die Feuerwehr

(1) Voraussetzungen für die Aufnahme in die Feuerwehr
sind:
- die Vollendung des 16. Lebensjahres,
- die Erfüllung der gesundheitlichen Anforderung an den

Feuerwehrdienst,
- die charakterliche Eignung,
- die Verpflichtung zu einer längeren Dienstzeit, diese

soll mindestens 10 Jahre betragen, sowie
- die Bereitschaft zur Teilnahme an der Ausbildung.
Die Bewerber dürfen nicht ungeeignet im Sinne von § 18
Abs. 3 SächsBRKG sein. Bei Minderjährigen muss die
Zustimmung der Erziehungsberechtigten vorliegen.

(2) Einer Aufnahme in die Feuerwehr steht insbesondere
entgegen: 
- die Mitgliedschaft, der Beitritt oder die Zugehörigkeit zu

einer für verfassungswidrig erklärten Partei oder sonsti-
gen Vereinigung oder

- die Mitgliedschaft, der Beitritt oder die Zugehörigkeit zu
einer nicht verbotenen Partei oder sonstigen Vereinigung
oder Gruppierung, die mit der freiheitlichen demokrati-
schen Grundordnung unvereinbare Ziele verfolgt.

(3) Aufnahmegesuche sind schriftlich an den Wehrleiter zu
richten.

(4) Über die Aufnahme und eine Probezeit von 6 Monaten
entscheidet der Wehrleiter nach Anhörung des Feuer-
wehrausschusses. Neu aufgenommene Angehörige der
Feuerwehr sind vom Wehrleiter durch Handschlag zu
verpflichten.

(5) Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht. Die
Gründe für eine Ablehnung des Aufnahmegesuches sind
dem Bewerber schriftlich mitzuteilen. Die Aufnahme er-
folgt nach SächsBRKG §18 Abs.2.

(6) Mit Ablauf der Probezeit entscheidet der Wehrleiter nach
Anhörung des Feuerwehrausschusses über den Fortbe-
stand der Mitgliedschaft.

(7) Jeder Angehörige der Feuerwehr erhält einen Dienstaus-
weis, sowie Bekleidung und Ausrüstung laut Kleiderord-
nung.

(8) In die Jugendfeuerwehr können Personen zwischen dem
vollendeten 8. Lebensjahr und dem vollendeten 18. Le-
bensjahr aufgenommen werden, wenn sie dafür geeignet
sind. Die Aufnahme muss mit schriftlicher Zustimmung
der Erziehungsberechtigten beantragt werden. Über die
Aufnahme entscheidet der Wehrleiter nach Anhörung des
Feuerwehrausschusses.

§ 4
Beendigung des Feuerwehrdienstes

(1) Der Feuerwehrdienst endet, wenn ein Feuerwehrange-
höriger
a) entsprechend § 18 Abs. 3 SächsBRKG ungeeignet

wird,
b) entlassen oder ausgeschlossen wird,
c) durch Tod ausscheidet

(2) Ein Feuerwehrangehöriger ist auf schriftlichen Antrag zu
entlassen, wenn der Dienst in der Feuerwehr für ihn aus
persönlichen oder beruflichen Gründen eine besondere
Härte bedeutet oder wenn die Erziehungsberechtigten
ihre Zustimmung schriftlich zurücknehmen

(3) Ein Feuerwehrangehöriger ist aus dem aktiven Dienst zu
entlassen, wenn die Eignung nach §18 (2) SächsBRKG
nicht mehr gegeben ist (die Überwachung liegt in der
Eigenverantwortung jedes Mitgliedes bei Zweifeln an der
gesundheitlichen Eignung können entsprechende ärztli-
che Gutachten durch den Wehrleiter gefordert werden)

(4) Angehörige der Feuerwehr, die ihren ständigen Wohnsitz
in der Stadt aufgeben, haben dies binnen einer Woche
dem Wehrleiter schriftlich anzuzeigen. Der Wehrleiter ent-
scheidet über die weitere Zugehörigkeit in der Feuerwehr
nach Anhörung des Feuerwehrausschusses.

(5) Ein Feuerwehrangehöriger kann bei fortgesetzter Nach-
lässigkeit im Dienst oder in der Aus- und Fortbildung so-
wie bei schweren Verstößen gegen die Dienstpflicht oder
wenn nach Aufnahme in die aktive Abteilung innerhalb
von 2 Jahren durch Selbstverschuldung die Einsatzfähig-
keit nicht erreicht wird, nach Anhörung des Feuerwehr-
ausschusses ausgeschlossen werden

(6) Der Bürgermeister entscheidet nach Antrag des Wehrlei-
ters und Anhörung des Feuerwehrausschusses über die
Entlassung oder den Ausschluss und stellt die Beendigung
des Feuerwehrdienstes unter Angabe der Gründe schrift-
lich fest. Ausgeschiedene Feuerwehrangehörige können
auf Antrag eine Bescheinigung über die Dauer der Zuge-
hörigkeit zur Feuerwehr, den letzten Dienstgrad, die ab-
solvierten Lehrgänge und die zuletzt ausgeübte Funktion
erhalten.

§ 5
Rechte und Pflichten der Angehörigen der Feuerwehr

(1) Die Angehörigen der aktiven Abteilung und der Abteilung
für vorbeugenden Brandschutz haben das Recht nach
den in §§ 11, 14 getroffenen Festlegungen, den Wehrlei-
ter, seinen Stellvertreter, die Zugführer und die Mitglieder
des Feuerwehrausschusses zu wählen.

(2) Angehörige der Feuerwehr erhalten auf Antrag die Aus-
lagen, die ihnen durch die Ausübung des Feuerwehrdien-
stes einschließlich der Teilnahme an der Aus- und Fort-
bildung entstehen, erstattet. Darüber hinaus erstattet die
Gemeinde Sachschäden, die Angehörigen der Feuerwehr
in Ausübung ihres Dienstes entstehen sowie vermögens-
werte Versicherungsnachteile nach Maßgabe des § 63
Abs. 2 SächsBRKG.

(3) Angehörige der Feuerwehr, die regelmäßig über das übli-
che Maß hinaus Feuerwehrdienst leisten, erhalten eine
Aufwandsentschädigung in Höhe der dafür in einer beson-
deren Satzung der Stadt festgelegten Beträge entspre-
chend § 63 SächsBRKG.

(4) Die Angehörigen der Feuerwehr sind verpflichtet:
a) am Dienst- und an Aus- und Fortbildungslehrgängen

regelmäßig und pünktlich teilzunehmen
b) bei Alarm unverzüglich laut Alarmplan die jeweiligen

Aufgaben wahrzunehmen 
c) den dienstlichen Weisungen der Vorgesetzten nach-

zukommen
d) die Dienstanweisungen einzuhalten



e) im Dienst ein vorbildliches Verhalten zu zeigen und sich
den anderen Angehörigen der Feuerwehr gegenüber
kameradschaftlich zu verhalten

f) die Ausbildungs- und Unfallverhütungsvorschriften für
den Feuerwehrdienst zu beachten und einzuhalten

g) die ihm anvertrauten Ausrüstungsstücke, Geräte und
Einrichtungen gewissenhaft zu pflegen und sie nur zu
dienstlichen Zwecken zu benutzen

(5) Die aktiven Angehörigen der Feuerwehr haben eine Ab-
wesenheit von länger als zwei Wochen der Wehrleitung
rechtzeitig vorher anzuzeigen und eine Dienstverhinde-
rung bei ihren Vorgesetzten vor dem Dienstbeginn zu mel-
den, spätestens jedoch am folgenden Tage die Gründe
hierfür zu nennen.

(6) Verletzt ein Angehöriger der Feuerwehr schuldhaft die
ihm obliegenden Dienstpflichten, so kann der Wehrleiter 
- einen mündlichen oder schriftlichen Verweis erteilen
- den Ausschluss veranlassen.
Der Wehrleiter hat dem Angehörigen der Feuerwehr Gele-
genheit zu geben, sich zu den gegen ihn vorgebrachten
Vorwürfen gegenüber der Wehrleitung oder dem Feuer-
wehrausschuss zu äußern.

§ 6
Alters- und Ehrenabteilung

(1) In die Altersabteilung wird unter Überlassung der Uniform
laut Kleiderordnung übernommen, wer das 65. Lebensjahr
vollendet hat oder dauernd dienstunfähig ist und keine
gegenteilige schriftliche Erklärung abgibt.

(2) Der Wehrleiter kann auf schriftlichen Antrag Angehörige
der Feuerwehr, die das 60. Lebensjahr vollendet haben
und seit 25 Jahren aktiven Feuerwehrdienst leisten, aus
der aktiven Abteilung in die Altersabteilung nach Anhö-
rung des Feuerwehrausschusses übernehmen. In Ausnah-
mefällen entscheidet der Wehrleiter nach Anhörung des
Feuerwehrausschusses.

(3) Der Leiter der Altersabteilung wird von den Angehörigen
seiner Abteilung auf die Dauer von 5 Jahren gewählt. Für
die Durchführung der Wahl gilt § 15 entsprechend.

(4) Der Bürgermeister kann auf Vorschlag des Feuerwehr-
ausschusses:
Personen, die sich um das örtliche Feuerwehrwesen be-
sondere Verdienste erworben oder zur Förderung des
Brandschutzes wesentlich beigetragen haben, die Eigen-
schaft als Ehrenmitglied verleihen

(5) Der Stadtrat kann auf Vorschlag des Feuerwehrausschus-
ses bewährten Wehrleitern nach Beendigung ihrer aktiven
Dienstzeit den Titel als Ehrenwehrleiter verleihen.

(6) Bei einem Abteilungswechsel endet die Zugehörigkeit zu
dieser Abteilung.

§ 7
Jugendabteilung

(1) Die Jugendabteilung der Feuerwehr führt den Namen
„Jugendfeuerwehr Seifhennersdorf in der Oberlausitz“.

(2) Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr wählen auf Vorschlag
des Feuerwehrausschusses den Leiter der Jugendfeuer-
wehr (Jugendfeuerwehrwart) auf die Dauer von 5 Jahren.
Der Wehrleiter kann geeignet erscheinende Angehörige
der Feuerwehr mit der vorläufigen Leitung der Jugend-
feuerwehr beauftragen. Der Jugendfeuerwehrwart muss
aktiver Angehöriger der Feuerwehr sein und soll die ent-
sprechende Qualifizierung haben. Für die Durchführung
der Wahl gilt § 15 entsprechend.

(3) Die Jugendfeuerwehrmitglieder wählen für die Dauer von
2 Jahren einen Jugendsprecher aus ihrer Gruppe.

(4) Das Jugendfeuerwehrmitglied hat das Recht und die
Pflicht, an den Veranstaltungen teilzunehmen. Er ist ver-
pflichtet, den dienstlichen Anordnungen des Wehrleiters,

des Jugendfeuerwehrwartes und den anderen in der Ju-
gendfeuerwehr eingesetzten Führern der Feuerwehr Fol-
ge zu leisten und sich kameradschaftlich zu verhalten.

(5) Die Jugendfeuerwehr fördert die Zusammenarbeit mit den
Schulen und gewerblichen Schulen.

(6) Die Jugendfeuerwehr unterstützt die Schulen bei der
brandschutzgerechten Erziehung der Schüler.

(7) Für die Jugendfeuerwehr Seifhennersdorf, als Mitglied der
Deutschen Jugendfeuerwehr, gelten im übrigen die Ju-
gendordnung der DJF im DFV und deren Bildungspro-
gramm und Richtlinien.

(8) Die Zugehörigkeit als Mitglied in der Jugendfeuerwehr
endet, wenn er aus der Jugendfeuerwehr austritt, späte-
stens mit dem vollendeten 26. Lebensjahr.

§ 8
Abteilung für vorbeugenden Brandschutz

(1) Die Abteilung für vorbeugenden Brandschutz hat folgende
Aufgaben:
a) Brandschutzerziehung in Kinder- und Jugendeinrich-

tungen 
b) Erste Hilfe, Versorgung bei Einsätzen 
c) Aus- und Fortbildung

(2) Der Leiter der Abteilung für vorbeugenden Brandschutz
wird von den Angehörigen seiner Abteilung auf die Dauer
von 5 Jahren gewählt. Für die Durchführung der Wahl gilt
§ 15 entsprechend.

(3) In Ausnahmefällen können Personen in die Brandschutz-
gruppe direkt aufgenommen werden, Voraussetzung ist
ein konkreter Bedarf und ein vom Feuerwehrausschuss
bestätigter Tätigkeitsplan. Über die Aufnahme entscheidet
der Wehrleiter nach Anhörung des Feuerwehrausschus-
ses.

(4) In die Abteilung für vorbeugenden Brandschutz kann auf-
genommen werden, wer vorübergehend dienstunfähig
ist. Über den Abteilungswechsel entscheidet der Wehrlei-
ter nach Anhörung des Feuerwehrausschusses.

(5) Bei einem Abteilungswechsel endet die Zugehörigkeit zu
dieser Abteilung.

§ 9
Organe der Feuerwehr

Organe der Feuerwehr sind:
- Hauptversammlung
- Feuerwehrausschuss 
- Wehrleitung

§ 10
Hauptversammlung

(1) Unter dem Vorsitz des Wehrleiters findet jährlich minde-
stens eine ordentliche Hauptversammlung der Angehöri-
gen der Feuerwehr statt. Der Hauptversammlung sind alle
wichtigen Angelegenheiten der Feuerwehr, soweit für de-
ren Behandlung nicht andere Organe zuständig sind, zur
Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. Bei der
ersten Hauptversammlung nach Beginn eines neuen
Rechnungsjahres, hat der Wehrleiter einen Bericht über
das abgelaufene Jahr und der Kassenwart den Kassen-
bericht zu erstatten Die Hauptversammlung beschließt
über die Abnahme der Jahresrechung und die Entlastung
des Kassenwartes.

(2) Die Hauptversammlung wird vom Wehrleiter einberufen.
Sie ist binnen eines Monats einzuberufen, wenn minde-
stens ein Drittel der aktiven Angehörigen und der Ange-
hörigen der Abteilung für vorbeugenden Brandschutz der
Feuerwehr dies schriftlich unter Angabe von Gründen ver-
langt. Zeitpunkt und Tagesordnung der Hauptversamm-
lung sind den Mitgliedern sowie dem Bürgermeister vier-
zehn Tage vor der Versammlung bekannt zu geben.

(3) Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als
die Hälfte der aktiven Angehörigen und der Angehörigen
der Abteilung für vorbeugenden Brandschutz der Feuer-

4



wehr anwesend sind. Bei Beschlussunfähigkeit der Haupt-
versammlung ist nach Ablauf einer Woche eine zweite
Versammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die
Zahl der anwesenden aktiven Angehörigen und den An-
gehörigen der Abteilung für vorbeugenden Brandschutz
der Feuerwehr beschlussfähig ist. Beschlüsse der Haupt-
versammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit
gefasst. Auf Antrag ist geheim abzustimmen.

(4) Über die Hauptversammlung ist eine Niederschrift
anzufertigen, die dem Bürgermeister vorzulegen ist.

§ 11
Feuerwehrausschuss

(1) Der Feuerwehrausschuss ist in Personalfragen beraten-
des Organ des Wehrleiters Die Abteilungsleiter erstatten
Bericht über ihre Tätigkeiten und informieren über Veran-
staltungen auf Kreis- und Landesebene. Er verfasst Be-
schlüsse zur Kameradschaftspflege.

(2) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Wehrleiter als
Vorsitzenden und aus 4 auf 5 Jahre in der Hauptver-
sammlung gewählten Mitgliedern der aktiven Abteilung
sowie der Abteilung für vorbeugenden Brandschutz. Dem
Feuerwehrausschuss gehören als Mitglied außerdem an:
– Stellvertretender Wehrleiter
– die gewählten Zugführer
– der Leiter der Altersabteilung
– der Jugendfeuerwehrwart
– der Leiter der Abteilung für vorbeugenden Brandschutz

(3) Sofern Schriftführer und Kassenwart nicht nach Absatz 1
in den Feuerwehrausschuss gewählt sind, gehören sie
diesem ohne Stimmberechtigung an. Der Vorsitzende des
Vergnügungsausschusses ist (ohne Stimme) in den
Feuerwehrausschuss einzuladen, sofern dieser nicht
stimmberechtigt dem Feuerwehrausschuss angehört.

(4) Der Vorsitzende beruft die Sitzung des Feuerwehraus-
schusses ein. Er ist hierzu verpflichtet, wenn dies minde-
stens die Hälfte der Mitglieder verlangt. Die Einladung mit
der Tagesordnung soll den Mitgliedern spätestens 3 Tage
vor der Sitzung zugehen. Der Feuerwehrausschuss ist be-
schlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der stimmberech-
tigten Mitglieder anwesend sind.

(5) Der Bürgermeister ist von den Sitzungen des Feuerwehr-
ausschusses durch Übersendung einer Einladung mit
Tagesordnung rechtzeitig zu benachrichtigen. Er kann an
den Sitzungen jederzeit teilnehmen oder sich durch Be-
auftragte vertreten lassen.

(6) Beschlüsse des Feuerwehrausschusses werden mit ein-
facher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit
ist der Antrag abgelehnt. Für die Durchführung von Wah-
len gilt § 15 entsprechend.

(7) Die Sitzungen des Feuerwehrausschusses sind nicht öffent-
lich. Über jede Sitzung wird eine Niederschrift gefertigt.
Die Niederschrift wird den Kameraden in geeigneter Form
bekannt gemacht.

(8) Der Wehrleiter kann zu Sitzungen des Feuerwehraus-
schusses weitere Fachberater beratend hinzuziehen.

§ 12
Wehrleitung

(1) Zur Wehrleitung gehören der Wehrleiter, sein Stellvertreter
und gewählte Zugführer.

(2) Der Wehrleiter und sein Stellvertreter werden von den
Angehörigen der aktiven Abteilung sowie den Angehö-
rigen der Abteilung für vorbeugenden Brandschutz in der
Hauptversammlung auf die Dauer von 5 Jahren in
geheimer Wahl gewählt.

(3) Die Zugführer werden von den Angehörigen der aktiven
Abteilung auf die Dauer von 5 Jahren gewählt. Für die
Durchführung der Wahl gilt § 15 entsprechend. Die Anzahl
der zu wählenden Zugführer ist 6 Monate vor Wahltermin
durch die Wehrleitung festzulegen.

(4) Gewählt werden kann nur, wer der Feuerwehr aktiv an-
gehört, über die für diese Dienststellung erforderlichen
fachlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt und die
persönlichen und fachlichen Voraussetzungen erfüllt. 

(5) Der Wehrleiter und sein Stellvertreter werden mit Zu-
stimmung des Stadtrates durch den Bürgermeister auf
die Dauer von 5 Jahren berufen. 

(6) Der Wehrleiter und sein Stellvertreter haben ihr Amt nach
Ablauf ihrer Amtszeit oder im Falle eines beabsichtigten
vorzeitigen Ausscheidens bis zur Berufung eines Nach-
folgers weiterzuführen. Ist dies nicht möglich, sind vom
Bürgermeister geeignete Personen mit der kommissari-
schen Leitung der Feuerwehr zu beauftragen. Kommt
innerhalb eines Monats nach Freiwerden der Stelle oder
nach Versagen der Zustimmung keine Neuwahl zustande,
setzt der Bürgermeister einen Feuerwehrangehörigen mit
Zustimmung des Stadtrates als Wehrleiter oder Stell-
vertreter ein.

(7) Der Wehrleiter führt die ihm durch Gesetz übertragenen
Aufgaben durch. Er kontrolliert die Einhaltung der dafür
zutreffenden Gesetze und Vorschriften und überwacht
die Tätigkeiten der Unterführer, Gerätewarte und des Kas-
senwartes. Er hat insbesondere:
a) auf die Aus- und Fortbildung der Angehörigen der

Feuerwehr hinzuwirken
b) dafür zu sorgen, dass die Dienst- und Ausbildungsplä-

ne aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt werden
c) auf den Besuch von Lehrgängen hinzuwirken
d) über die Tätigkeit der Feuerwehr die erforderlichen

Aufzeichnungen und Berichte zu veranlassen
f) dem Bürgermeister über Dienstbesprechungen zu be-

richten
g) die Feuerwehrgeräte zu überwachen und Beanstan-

dungen in der Löschwasserversorgung dem Bürger-
meister mitzuteilen

(8) Der stellvertretende Wehrleiter hat den Wehrleiter zu
unterstützen und ihn in seiner Abwesenheit mit allen
Rechten und Pflichten zu vertreten.

(9) Der Wehrleiter hat den Bürgermeister und den Stadtrat
in allen feuerwehrtechnischen Angelegenheiten zu be-
raten. Er soll zu den Beratungen der Gemeindeorgane
über Angelegenheiten der Feuerwehr mit beratender
Stimme zugezogen werden.

(10) Der Wehrleiter und sein Stellvertreter können bei groben
Verstößen gegen die Dienstpflichten oder wenn sie die
im Absatz 4 getroffenen Voraussetzungen nicht mehr
erfüllen, vom Stadtrat nach Anhörung des Feuerwehr-
ausschusses abberufen werden.

§ 13
Unterführer, Gerätewarte

(1) Als Unterführer (Gruppenführer) dürfen nur Angehörige
der aktiven Abteilung eingesetzt werden, die persönlich
geeignet sind, über praktische Erfahrungen im Feuer-
wehrdienst verfügen sowie die erforderlichen Qualifika-
tionen besitzen. Die Unterführer (Gruppenführer) werden
vom Wehrleiter nach Anhörung des Feuerwehrausschus-
ses, bestellt. Der Wehrleiter kann die Bestellung nach An-
hörung des Feuerwehrausschusses widerrufen. Die
Unterführer haben ihre Dienststellung nach Ablauf ihrer
Amtszeit oder im Falle eines vorzeitigen Ausscheidens
bis zur Bestellung eines Nachfolgers wahrzunehmen.

(2) Die Unterführer(Zug- und Gruppenführer) führen ihre Auf-
gaben nach Weisungen der Vorgesetzten aus.

(3) Die Gerätewarte werden vom Wehrleiter nach Anhörung
des Feuerwehrausschusses eingesetzt und abberufen.

(4) Die Gerätewarte haben die Feuerwehreinrichtungen und
die Ausrüstung zu verwahren und zu pflegen. Mängel sind
unverzüglich dem Wehrleiter zu melden. Prüfpflichtige
Geräte sind zum festgelegten Termin zu prüfen oder zur
Prüfung vorzustellen.
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(5) Die Anzahl der Gerätewarte sowie deren Fachbereiche
werden durch die Wehrleitung bestimmt. Die Aufgaben
werden per Dienstanweisung festgelegt.

(6) Die Gerätewarte sind verpflichtet, bis Ende Juli einen
Finanzbedarfsplan für das folgende Jahr zu erstellen.

§ 14
Schriftführer, Kassenwart

(1) Der Schriftführer und der Kassenwart werden durch den
Feuerwehrausschusses auf die Dauer von 5 Jahren be-
stellt.

(2) Der Schriftführer hat über die Sitzungen des Feuerwehr-
ausschusses und über die Hauptversammlungen jeweils
eine Niederschrift zu fertigen.

(3) Der Kassenwart hat die Feuerwehrkasse zu verwalten
und sämtliche Einnahmen und Ausgaben zu verbuchen.

§ 15
Wahlen

(1) Die laut Satzung durchzuführenden Wahlen werden vom
Wehrleiter geleitet. Wahltermine sind den betreffenden
Mitgliedern mindestens 4 Wochen vor der Wahl bekannt
zu geben. Der Wahlvorschlag ist vom Feuerwehraus-
schuss spätestens eine Woche vor dem Wahltermin zu
bestätigen. 

(2) Wahlen sind geheim durchzuführen. Steht nur ein Kandi-
dat zur Wahl, kann mit Zustimmung der Hauptversamm-
lung die Wahl offen erfolgen.

(3) Die nach dieser Satzung durchzuführenden Wahlen wer-
den vom Wehrleiter geleitet. Die Wahlversammlung be-
nennt zwei Beisitzer, die zusammen mit dem Wahlleiter
die Stimmenauszählung vornehmen. Steht der Wehrleiter
selbst zur Wahl, wird durch den Bürgermeister ein Wahl-
leiter gestellt.

(4) Bei der Wahl des Wehrleiters und seines Stellvertreters
ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen
gültigen Stimmen erhält. Wird diese Stimmwahl im ersten
Wahlgang nicht erreicht, so findet eine Stichwahl zwischen
den beiden Vorgeschlagenen statt, die im ersten Wahl-
gang die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet das Los.

(5) Die Wahl der Mitglieder des Feuerwehrausschusses wird
als Mehrheitswahl ohne das Recht der Stimmenhäufung
durchgeführt. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen
wie Ausschussmitglieder zu wählen sind. In den Feuer-
wehrausschuss sind diejenigen Angehörigen der Feuer-
wehr gewählt, die die meisten Stimmen erhalten haben.
Bei Stimmengleichheit entscheidet der Wahlleiter per Los. 

(6) Die Gewählten sind zu fragen, ob sie die Wahl annehmen.
(7) Die Niederschrift über die Wahl des Wehrleiter und seines

Stellvertreters ist innerhalb einer Woche nach der Wahl
dem Bürgermeister zur Vorlage an den Stadtrat zu
übergeben. Stimmt der Stadtrat der Wahl nicht zu, findet
innerhalb eines Monats eine Neuwahl statt.

(8) Kommt binnen eines Monats die Wahl des Wehrleiter oder
seines Stellvertreters nicht zustande oder stimmt der
Stadtrat der Wahl wiederum nicht zu, dann ist vom Feuer-
wehrausschuss dem Bürgermeister eine Liste der Ange-
hörigen der Feuerwehr vorzulegen, die seiner Meinung
nach für eine Funktion in Frage kommen. Der Bürgermei-
ster setzt dann nach § 11 Abs. 4 die Wehrleitung ein.

(9) Erfüllt ein gewähltes Mitglied die Voraussetzung zur Aus-
übung der Wahlfunktion nicht mehr, so endet seine Wahl-
zeit. Es rückt derjenige mit den meisten Stimmen nach.
Ist kein gewählter Nachfolger bei Zugführern, aktiven
Ausschussmitgliedern oder Rechnungsprüfern vorhan-
den, ist bei Notwendigkeit durch den Wehrleiter nach
Anhörung des Feuerwehrausschusses kommissarisch
ein geeignetes Feuerwehrmitglied bis zum Ablauf der
Wahlperiode einzusetzen.

§ 16
Sondervermögen für die Kameradschaftspflege

(Kameradschaftskasse)
(1) Für die Feuerwehr wird ein Sondervermögen für die Ka-

meradschaftspflege und die Durchführung von Veranstal-
tungen gebildet.

(2) Das Sondervermögen besteht aus:
a) Zuwendungen der Kommune und Dritter
b) Erträge aus Veranstaltungen
c) sonstige Einnahmen
d) mit Mitteln des Sondervermögens erworbene Gegen-

stände
e) Jugendfeuerwehrkasse

(3) Die Einnahmen der Feuerwehrkasse sollen zur Pflege der
Kameradschaft verwendet werden. Über die Verwendung
der Mittel beschließt der Feuerwehrausschuss. Bei außer-
planmäßigen Beiträgen bis 250,– € und Eilbedürftigkeit
kann dies der Wehrleiter entscheiden. Über die Ausgaben
hat er in der nächsten Feuerwehrausschusssitzung zu
informieren.

(4) Ein Mitgliedsbeitrag aller über 16 jährigen, deren Höhe
durch den Feuerwehrausschuss festgelegt wird, ist bis
zum 30.03. des laufenden Jahres zu entrichten, ein Rück-
anspruch auf geleisteten Beitrag besteht nicht.

(5) Die Kasse ist jährlich mindestens einmal von zwei Rech-
nungsprüfern, im Beisein des Kämmerers der Stadt, zu
prüfen. Auf Verlangen ist der Jahresabschluss dem Bür-
germeister vorzulegen; er kann sich erforderlichenfalls
auch die Rechnungsunterlagen vorlegen lassen.

(6) Die Rechnungsprüfer werden von der Hauptversammlung
auf die Dauer von 5 Jahren gewählt. Für die Durchführung
von Wahlen gilt § 15 entsprechend.

(7) Am Jahresende ist durch den Kassenwart, ein Haus-
haltsplan für das kommende Jahr zu erstellen, und dem
Feuerwehrausschuss zur Beratung vorzulegen.

(8) Der Haushaltsplan ist durch den Feuerwehrausschuss zu
beschließen.

§ 17
Sonstiges

(1) Zur Förderung der Kameradschaftspflege kann durch die
Feuerwehr ein Vergnügungsausschuss gewählt werden.

(2) Der Leiter und seine maximal 6 Ausschussmitglieder wer-
den in der Jahreshauptversammlung für die Dauer von 5
Jahren durch die teilnehmenden über 16 jährigen Ange-
hörigen der Feuerwehr gewählt. Für die Durchführung
der Wahl gilt § 15 entsprechend.

(3) Dieser Ausschuss organisiert Veranstaltungen und ist für
deren Durchführung verantwortlich.

(4) Der Vergnügungsausschuss kann über Ausgaben für Ver-
anstaltungen entsprechend des Finanzplanes entschei-
den. Bei Ausgaben über diesen hinaus hat der Feuerwehr-
ausschuss zu beschließen. 

(5) Der Fahnenträger und sein Stellvertreter werden durch
den Feuerwehrausschuss für die Dauer von einem Jahr
bestellt.

§ 18
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 15.02.2006
außer Kraft.

Seifhennersdorf, den 26.04.2011

Berndt
Bürgermeisterin
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Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 SächsGemO 
Sollte diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften zu Stande gekommen sein, gilt sie ein Jahr nach ihrer
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO

wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat
oder 

b) die Verletzung der Verfahrens- oder der Formvorschrift gegen-
über der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der
die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht wor-
den ist. 

Ist eine Verletzung nach Nr. 3 oder Nr. 4 geltend gemacht worden, so
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Jahresfrist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.

Frühjahrsputz vor privaten Grundstücken
Alle Grundstückseigentümer werden wieder an die in Seif-

hennersdorf gültige Reinigungssatzung erinnert. Diese regelt
die Pflicht des Straßenanliegers zur regelmäßigen Reinigung
der Gehwege und Schnittgerinne entlang seiner Grund-
stücksgrenzen. Die Reinigung umfasst die Beseitigung von
Unrat, Schmutz, Unkraut, Laub und Papier, aber auch die Ent-
fernung des winterlichen Streugutes am Ende der Schnee-
periode. Der Kehrricht ist in die eigene Restmülltonne zu
entsorgen. 

Lobenswerter Weise kommt ein sehr großer Teil der Seif-
hennersdorfer seiner Reinigungspflicht auch unaufgefordert
nach. Alle Anderen werden hiermit nochmals im Interesse
eines sauberen Stadtbildes gebeten, den nun anstehenden
Frühjahrsputz vor Ihrem Grundstück durchzuführen. 

Lagerfeuer
Aus gegebenem Anlass möchten wir alle Bürger unserer

Stadt auf den Unterschied zwischen dem Verbrennen von
pflanzlichen Abfällen und einem Lagerfeuer hinweisen. In
jüngster Zeit hat das Abbrennen dieser Feuer in starkem
Maße zugenommen. Es muss davon ausgegangenen wer-
den, dass oft unter dem Vorwand angeblicher Bräuche und
kultureller Veranstaltungen Abfälle verbrannt werden sollen,
um hier Entsorgungskosten und -aufwand zu sparen. Lager-
feuer sind zwar grundsätzlich nicht verboten, verboten sind
jedoch das Verbrennen von Abfällen im Zusammenhang mit
Lagerfeuern und die Verwendung nicht geeigneter, umwelt-
schädlicher Brennmaterialen. Für Lagerfeuer darf nur trock-
enes Ast, – Spalt- oder Schnittholz verwendet werden, das
nicht mit Schutzanstrichen oder Imprägnierungen behandelt
wurde. Das Verbrennen von Laub ist unzulässig. Auch
Baum- und Strauchabschnitt, der nicht wenigstens mehrere
Monate überdacht gelagert wurde und lufttrocken ist, son-
dern bei Schnittmaßnahmen im letzten Frühjahr oder Herbst
angefallen ist, fällt unter den Abfallbegriff!

Beim Abbrennen von Lagerfeuern sind insbesondere dem-
entsprechende forstrechtliche Bestimmungen, privatrechtliche
Vorgaben (z.B. Hausordnung, Kleingartenordnung) und die
Einhaltung brandschutzrelevanter Bedingungen zu beachten:

– Jeder, der ein Lagerfeuer entzündet oder betreibt, ist für
die Folgen bei einem evtl. Brandschaden verantwortlich.

– Von einem Lagerfeuer darf keine unmittelbare Brandgefahr
ausgehen. Die Feuerstelle ist zu sichern. Es sind ausrei-
chende und geeignete Löschmittel vorzuhalten.

– Durch das Verbrennen dürfen keine Gefahren oder Beläs-
tigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft ein-
treten, insbesondere durch Rauchentwicklung oder Funken-
flug.

Lagerfeuer sind zuvor (mindestens 8 Tage) schriftlich bei
der Stadtverwaltung Seifhennersdorf, Sachgebiet Ordnung
und Sicherheit, anzumelden und kostenpflichtig (Verwaltungs-
gebühr 10,00 Euro). Die Genehmigung ist mit Auflagen ver-
bunden. Für das Verbrennen von trockenem Ast, - Spalt- oder
Schnittholz in Feuerkörben oder Feuerschalen ist keine Ge-
nehmigung durch die Stadtverwaltung erforderlich. Hier sind
abesr ebenfalls die forstrechtlichen Bestimmungen, privaten
Vorgaben und brandschutzrelevante Bedingungen zu be-
achten!

Größere Feuer, wie Brauchtumsfeuer, bedürfen ebenfalls im
Vorfeld einer Genehmigung der Ortspolizeibehörde. Diese
Genehmigung ist mit Auflagen verbunden. Ab der Waldbrand-
warnstufe 3 wird grundsätzliche keine Genehmigung zum Ab-
brennen von Lagerfeuern erteilt! Auch das Verbrennen in
Feuerkörben und Feuerschalen ist zu unterlassen. Bitte be-
achten Sie, dass die Polizei oder Mitarbeiter der Stadtver-
waltung jederzeit Kontrollen zum ordnungsgemäßen Umgang
mit Brandmaterialen durchführen können. Verstöße werden
mit einem Ordnungsgeld geahndet.

Haben Sie dazu Fragen, dann wenden Sie sich an die Stadt-
verwaltung Seifhennersdorf. Sachgebiet O/S 

Hinweis an alle Grundsteuerzahler!
Die 2. Rate für 2011 wird am 15.05.2011 fällig!!
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Geburtstagsjubilare der Stadt
Seifhennersdorf – Mai 2011

01.05. Frau Elsa Rudolph 98. Geburtstag
01.05. Frau Maria Degenhardt 84. Geburtstag
01.05. Frau Martha Möse 81. Geburtstag
01.05. Frau Elisabeth Müllerlei 75. Geburtstag
02.05. Frau Johanna Schäfer 86. Geburtstag
02.05. Frau Ingrid Altmann 83. Geburtstag
02.05. Frau Elfriede Lichtenthal 80. Geburtstag
02.05. Herr Wilfried Kother 70. Geburtstag
03.05. Frau Ella Walther 84. Geburtstag
03.05. Frau Gisela Grunewald 80. Geburtstag
04.05. Frau Hermine Schubert 88. Geburtstag
04.05. Frau Angela Wagner 83. Geburtstag
05.05. Herr Rolf Menzel 75. Geburtstag
09.05. Herr Rainer Kirchner 82. Geburtstag
10.05. Frau Hanna Roscher 91. Geburtstag
10.05. Frau Ingeborg Michel 83. Geburtstag
10.05. Frau Selma Lucht 82. Geburtstag
11.05. Frau Margarete Bitterlich 85. Geburtstag
11.05. Herr Rainer Döring 70. Geburtstag
13.05. Herr Friedrich Kreyscher 82. Geburtstag
13.05. Frau Waltrud Hartmann 75. Geburtstag
14.05. Herr Dieter Wendler 75. Geburtstag
15.05. Frau Christa Bothe 86. Geburtstag
15.05. Frau Lorinde Hennig 70. Geburtstag
18.05. Herr Wolfgang Rekitt 75. Geburtstag
18.05. Frau Regina Reichert 75. Geburtstag
20.05. Frau Rosemaria Richter 91. Geburtstag
20.05. Herr Ralf Decker 81. Geburtstag
20.05. Frau Elga Kettner 75. Geburtstag
26.05. Frau Gertrud Lange 91. Geburtstag
28.05. Frau Gertrud Schallausky 89. Geburtstag
29.05. Herr Günter Börner 82. Geburtstag
31.05. Herr Klaus Müller 70. Geburtstag
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Jahresveranstaltungsplan der Stadt Seifhennersdorf 2011 Stand per 12.4.2011
Datum Thema Ort Organisator

07.05.2011 Kabarett die academixer „Sechs Fäuste Windmühle Neugersd. Str. Windmühle e.V.
für ein Halleluja“

08.05.2011 Bläsergottesdienst Kreuzkirche ev. Kirchgemeinde
08.05.2011 „Muttertag mit dem Akkordianorchester 

der Musikschule Fröhlich“ Windmühle Neugersd. Str. Windmühle e.V.
08.-14.05.2011 Senioren-Tanzwoche für Anfänger und 

Fortgeschrittene Windmühle Neugersd. Str. Windmühle e.V.
11.05.2011 „Nähkurs – für Anfänger und Fortgeschrittene“ Windmühle Neugersd. Str. Windmühle e.V.
14.05.2011 Schulfest Mittelschule - 14.30 bis 17 Uhr Mittelschule Stadt Seifhennersdorf
15.05.2011 Sommercafe „Leckeres mit Maikräutern“ Windmühle Neugersd. Str. Windmühle e.V.
19.05.2011 Frauenfrühstück „einmal den Alltag unterbrechen…“ Windmühle Neugersd. Str. Windmühle e.V.
22.05.2011 Sommercafe „Gewürze zum Essen und Schmücken“ Windmühle Neugersd. Str. Windmühle e.V.
23.-25.05.2011 Kreativkurs "Malen mit Pastellkreide" Windmühle Neugersd. Str. Windmühle e.V.
25.05.2011 „Nähkurs – für Anfänger und Fortgeschrittene“ Windmühle Neugersd. Str. Windmühle e.V.
29.05.2011 Tag des offenen Umgebindehauses Bulnheim / Windmühle TH Bulnheim + 

Windmühle e.V.
31.05.2011 „Das Gedächtnis trainieren“ Windmühle Neugersd. Str. Windmühle e.V.

Impressum:
Seifhennersdorfer Amtsblatt – Amtsblatt der Stadt Seifhennersdorf 
Herausgeber: Stadtverwaltung Seifhennersdorf, Rathausplatz 1, 
02782 Seifhennersdorf Erscheint am 6.5.2011
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Notrufe:
Feuerwehr und Rettungsdienst: 112
Polizei 110
weiterhin: Polizeirevier Oberland:
Sitz Seifhennersdorf (NEU): 03586/369 0940
Polizeirevier Löbau: 03585 / 86 50
Ordnung/Sicherheit der Stadtverw. 451515

ENSO-Störungsrufnummer Erdgas 0180 2 787901
ENSO-Störungsrufnummer Strom 0180 2 787902
SOWAG-Störungsrufnummer Wasser 03586 / 30290

Familiennachrichten des Standesamtes

Als jüngste Bürger unserer Stadt 
begrüßen wir

Valentin Wollmann Pascal Hendryk Seidel
Elena Marie Fuchs Isabell Stolle

Wir kondolieren den Angehörigen der
Verstorbenen

Werner Knippel Michael Löschner
Reinhard Fuchs

Zahnärztebereitschaft (ohne Gewähr)

9.00 – 11.00 Uhr
7./8.5. ZA Hensel Olbersdorf, Liebigweg 2

Tel. 03583 / 51 24 94
14./15. 5. Dr.med.Peschel Olbersdorf, Oberer Viebig 2b

Tel. 03583 / 69 03 32

21./22.5. DS Thümmler Zittau, Goethestr. 2b
Tel. 03583 / 70 03 93

28/29.5. Dr. med. dent. Großschönau, Obere Mühlwiese 8
Jaczkowski 035841 / 6 38 01

2./3.6. Dr. med. Seifhennersdorf, Nordstraße 34
dent. Buhl Tel. 03586 / 40 42 18

ÄRZTE – Notruf u. Bereitschaft: SMH Löbau (03585) 40 40 00

Das Polizeirevier Oberland, Zollstraße 41 
in 02782 Seifhennersdorf ist folgendermaßen erreichbar:

Telefon 03586 /369 09 40 Fax 03586 /369 09 49
– Leiter Kommissariat 4, PHK Graßhoff 03586 / 369 09 44 

(Durchwahl)
– Geschäftsstelle, Frau Rott 03586 /369 09 42 (Durchwahl)
– Bürgerpolizist – Sprechzeiten sind jeder 2. Dienstag 

im Monat von 15:00 –17:30 Uhr oder nach telefonischer
Vereinbarung.
Erreichbarkeit BüPo 03586 / 40 84 20 oder 0173 9618684

– Der Revierleiter, Herr POR Weber, ist wie folgt zu erreichen:
03583/62210 oder 03583/62211 (Durchwahl)


